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Grundlage für die Erarbeitung der Gesamtstellungnahme bildeten folgende Unterlagen: 
- Ihr Anschreiben vom 02.01.2024 (Eingangsdatum 02.01.2024) 
- Planungsunterlagen zum o.g. Vorhaben  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB haben die 
Fachämter des Landkreises Vorpommern-Greifswald den vorgelegten Entwurf der o.g. Satzung 
der Gemeinde Schönwalde begutachtet. 
Ich möchte Sie bitten, die Hinweise, Ergänzungen und Einschränkungen der einzelnen 
Sachgebiete (SG) bei der weiteren Bearbeitung zu berücksichtigen.  
 

1. Ordnungsamt 
1.1 SG Brand- und Katastrophenschutz 
1.1.1 Katastrophenschutz 

Bearbeiterin: Frau Graf;  Tel.: 03834 8760 2892 
Die untere Katastrophenschutzbehörde äußert sich zu dem vorliegenden Vorhaben wie folgt: 
 

 Kampfmittel 
Im Kampfmittelkataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind keine Eintragungen zu 
einer Kampfmittelbelastung im Bereich des vorliegenden Vorhabens, Gemarkung Dargitz, 
Flur 2, Flurstücke 187, 188, 153, 177/1, 184, Gemarkung Schönwalde, Flur 3, Flurstücke 28, 
31, 32, 14 vorhanden. 
 
Sollten im Verlauf der Umsetzung des Vorhabens trotz Freigabe durch den 
Munitionsbergungsdienst M-V wider Erwarten Kampfmittel bei Arbeiten entdeckt werden, so 
sind die Arbeiten einzustellen, der Fundort zu räumen und abzusperren. Nachfolgend hat die 
Meldung über den Notruf der Polizei oder die nächste Polizeidienststelle an den 

http://www.kreis-vg.de/
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Munitionsbergungsdienst M-V zu erfolgen. Gemäß § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist 
die Fundstelle der örtlichen Ordnungsbehörde beim zuständigen Amt unverzüglich 
anzuzeigen. 
 

 Hochwassergefährdung 
Für den angrenzenden Bereich des Planfeststellungsverfahrens liegen keine Informationen 
zur Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie mit den Ergebnissen und Darstellungen 
Hochwassergefahren- und -risikokarte, potentielle Überflutungsflächen und Risikogebiete 
des Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern vor.  
 

 Sonstige Risiken oder Gefahren 
Sonstige Risiken oder Gefahren sind zurzeit nicht bekannt. 

 
1.1.2 Abwehrender Brandschutz 

Bearbeiter: Herr Gerhardt;  Tel.: 03834 8760 2814 
Feuerwehr  
Die zuständige öffentliche Feuerwehr, die FF Schönwalde mit ihrem Standort in Dargitz, 
kommt als Feuerwehr mit Grundausstattung zum Einsatz. Eine wirksame Löschhilfe über 
Nachbarwehren, insb. mit wasserführenden Löschfahrzeugen, ist grundsätzlich möglich. 
Über den sofortigen Einsatz weiterer Nachbarwehren oder die Nachforderung von Kräften 
und Mitteln vor Ort, entscheidet der Wehrführer mit der Abstimmung des 
Feuerwehrwehrplanes sowie nach Einsatzstichwort und vorgefundener Lage. Für den PV-
Park ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 zu erstellen und mit der 
Brandschutzdienststelle abzustimmen. Der zuständigen örtlichen Feuerwehr ist ein 
Druckexemplar als laminierter Dokumentenordner mit Rückenbeschriftung nachweislich zu 
übergeben. Die Brandschutzdienststelle erhält ein PDF- Dokument zur Archivierung und 
Weitergabe an die Integrierte Leitstelle Greifswald. Vor Nutzungsaufnahme ist mit der 
örtlichen Feuerwehr eine Ortsbesichtigung/ Einweisung durchzuführen und zu protokollieren. 
 
Zugänglichkeit  
Die gewalt- und verzögerungsfreie Zugänglichkeit für die Feuerwehr, ist durch eine 
Feuerwehrdoppelschließung an jeder Toranlage ständig zu gewährleisten. Einem zentralen 
Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), wie in der B-Planbegründung vorgesehen, wird wegen der 
Teilung des PV- Parks durch eine Bahnstrecke, nicht zugestimmt. 
 
Löschwasser  
Zur Bekämpfung von Flächen- und Vegetationsbränden, auch über den PV- Park hinaus, 
sind für das betrachtete Objekt beidseitig der Bahnstrecke geeignete 
Löschwasserentnahmemöglichkeiten zu schaffen. Dies können Löschwasserteiche, -
zisternen, -brunnen oder auch sog. Wasserkissen sein. Dabei ist jeweils eine frostsichere 
Löschwasserentnahmestelle mit Feuerwehraufstell- und Bewegungsflächen nach DIN 14210 
entsprechend zu berücksichtigen. Für einen PV-Park mit den geplanten Ausmaßen wird ein 
Löschwasservorrat von 100m³  (48m³/h über zwei Stunden) je „Bahnstrecken-Seite“, als 
ausreichend angesehen. 

 

2. Straßenverkehrsamt 
2.1 SG Verkehrsstelle 

Bearbeiter: Herr Guderjan;  Tel.: 03834 8760 3635 
Aus der Sicht des Straßenverkehrsamtes; SB Verkehrslenkung als untere Verkehrsbehörde 
gibt es unter Beachtung der folgenden Hinweise zu o. g. Bauvorhaben keine Einwände: 
 
Die während des Ausbaus notwendigen Einschränkungen des öffentlichen Verkehrsraumes 
bzw. die notwendige Aufstellung von amtlichen Verkehrszeichen sind rechtzeitig, jedoch 
spätestens 14 Tage vor Baubeginn, über die bauausführende Firma beim Landkreis 
Vorpommern-Greifswald, Straßenverkehrsamt, zu beantragen. 
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3. Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz 
3.1 SG Technische Bauaufsicht/Bauplanung 
3.1.1 Bauordnung 

Bearbeiterin: Frau Appenzeller;  Tel.: 03834 8760 3331 
Bearbeiterin: Frau Stahlkopf;  Tel.: 03834 8760 3346 
 

3.1.2 Bauplanung 

Bearbeiterin: Frau Kügler;  Tel.: 03834 8760 3141 
Die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
vorgelegten Unterlagen wurden hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
BauGB und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften geprüft.  
 
Im weiteren Planverfahren sind folgende Anregungen und Bedenken zu beachten: 

1. Die Gemeinde Schönwalde verfügt nicht über einen wirksamen Flächennutzungsplan. Bei 
dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich daher um einen vorzeitigen 
Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 BauGB, welcher einer Genehmigung nach § 10 Abs. 2 
BauGB bedarf. 

2. Die Nutzung als Sondergebiet Solarpark soll gem. § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB zeitlich befristet 
werden. Geplant ist die Festsetzung eines Zeitraumes von 40 Jahren, in denen die Nutzung 
zulässig sein soll. Dann ist der Beginn dieses Zeitraumes rechtseindeutig zu bestimmen, z.B. 
„…40 Jahre ab Datum der Rechtskraft des Bebauungsplanes…“. Die Festsetzung 1.1 ist 
entsprechend anzupassen. 

3. Die Erschließung aller Plangebiete über vorhandene öffentliche Straßen ist im 
Bebauungsplan darzustellen. Dazu ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes so zu 
erweitern, dass die öffentliche Verkehrsfläche im Einbindungsbereich einbezogen und als 
öffentliche Straßenverkehrsfläche dargestellt wird.  
Denkbar wäre auch die Klarstellung des Straßenanschlusses durch textliche Festsetzung, 
z.B.: „Die Geltungsbereichsgrenze ist zwischen den Punkten A und B zugleich 
Straßenbegrenzungslinie.“, da die der allgemeinen Erschließung dienenden öffentlichen 
Verkehrsflächen in der Planzeichnung durch Straßenbegrenzungslinien abgegrenzt werden. 

4. Das geplante Vorhaben entspricht nicht dem Landesraumentwicklungsprogramms 
Mecklenburg-Vorpommern vom 27.05.2016, Pkt. 5.3 Energie. Danach sollen 
Freiflächenphotovoltaikanlagen in einem Streifen von 110 m beiderseits von Autobahnen, 
Bundesstraßen und Schienenwegen errichtet werden. Die geplante Photovoltaikanlage erfüllt 
dieses Kriterium nicht, der Begründung ist zu entnehmen, dass ein Antrag auf 
Zielabweichungsverfahren bei der obersten Landesplanungsbehörde gestellt werden soll. Ich 
weise darauf hin, dass dieses Verfahren vor Satzungsbeschluss abgeschlossen sein muss. 
Der Bescheid zum Zielabweichungsverfahren ist in die Verfahrensakte aufzunehmen. 

5. Der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist zu entnehmen, dass der Eingriff nicht innerhalb des 
Geltungsbereiches ausgeglichen werden kann. Im weiteren Verfahren ist nachzuweisen, wo 
und in welcher Form der externe Ausgleich erfolgen soll. 

 

3.2 SG Rechtl. Bauaufsicht/Denkmalschutz 
3.2.1 Denkmalschutz 

Bearbeiter: Herr Müller;  Tel.: 03834 8760 3146 
1. Baudenkmalschutz 

Durch das Vorhaben werden Belange des Baudenkmalschutzes nicht berührt. 

 
2. Bodendenkmalschutz  

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt. 
 



Seite:  4 02.02.2024 

 00022-24-44 

 
 

 

 

Aus archäologischer Sicht sind im Geltungsbereich der o.g. Planung Funde möglich, daher 
sind folgende Regelungen als Maßnahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen in den 
Plan und für die Bauausführung zu übernehmen: 
 
Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, 
Abbrüche usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschüttete Gewölbe, 
Verfüllungen von Gräben, Brunnenschächte, verfüllte Latrinen- und Abfallgruben,  gemauerte 
Fluchtgänge und Erdverfärbungen (Hinweise auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, 
Brandstellen oder Gräber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, 
Steinsetzungen, Hölzer, Holzkonstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, 
Gerätschaften aller Art (Spielsteine, Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum Vorschein 
kommen, sind diese gem. § 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V   unverzüglich der unteren 
Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V 
für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die 
den Wert des Gegenstandes erkennen. 
 
Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand 
zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei 
schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann 
die  Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder 
die Bergung des Denkmals dies erfordert. 
Aufgefundene Gegenstände sind dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zu 
übergeben. 

 
3. Hinweis 

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
Nr. 6 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V) das Landesamt für 
Kultur und Denkmalpflege zu beteiligen ist.  
 
Anschrift: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4-5, 19055 Schwerin 

Tel.: 0385 58879 111 
 

3.3 SG Naturschutz 
Bearbeiterin: Frau Fregin;  Tel.: 03834 8760 3215 
Seitens der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald ergeht 
zum o. g. Vorhaben unter Beachtung und Berücksichtigung nachstehender Forderungen 
folgende Stellungnahme: 
 
Umweltbericht 
Es ist entsprechend § 2 Abs. 4 des BauGB für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3.November 2017 (BGBI. I S.3634), eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem 
Umweltbericht beschrieben und bewertet werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist 
anzuwenden. 
Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und 
allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des 
Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden kann. 
 
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  
 
Anforderungen an die Planung durch die Einbindung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung in das Abwägungsgebot 
Entsprechend dem Abwägungsgebot des § 1 Abs. 5 und 6 BauGB sind die Belange des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege hinsichtlich des Vermeidungs- und 
Kompensationsgrundsatzes verfahrensmäßig und inhaltlich vollständig und abschließend auf 
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der Ebene der Bauleitplanung zu klären. Es müssen deshalb alle anlagebedingten, 
betriebsbedingten und baubedingten Projektwirkungen prognostiziert werden. In der 
Bauleitplanung ist abschließend darüber zu entscheiden, ob sich die Eingriffe in Natur und 
Landschaft rechtfertigen lassen und ob und in welchem Umfang für unvermeidbare 
Beeinträchtigungen Kompensationsmaßnahmen notwendig sind. Die Gemeinde ist deshalb 
nach § 1 a Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 BauGB verpflichtet, über alle Eingriffsfolgen bei der 
Aufstellung des Bebauungsplanes zu entscheiden.  
 
Die Bewertung der Eingriffs- und der Kompensationsmaßnahmen sollte nach den Hinweisen 
zur Eingriffsregelung für Mecklenburg – Vorpommern in der Neufassung von 2018 erfolgen. 
 
Eingriff- und Ausgleichbilanzierung 

 Seite 28, Punkt 2.2/2.3: Um die die Ermittlung des Lagefaktors nachvollziehen zu können ist 
eine bildliche Darstellung der Zonen um die Störquellen einzureichen. 
Die Berechnung hat auf Grundlage einer Biotoptypenkartierung zu erfolgen. 
 

 Seite 29, Punkt 2.5 Teil- und Vollversiegelungen 
Die aufgeführten Vollversiegelungen ergeben in Summe 3210m², es wurden jedoch mit 
3000m² gerechnet. 
 
Kompensationsmaßnahmen 

 Seite 31: Maßnahme 1 soll auf den mit B festgesetzten Flächen durchgeführt werden. Diese 
Flächen sind nach dem Text – Teil B der Satzung, Punkt 2.3 als Gehölzflachen zu erhalten. 
Dieser Widerspruch ist zu klären. 
 
Die Maßnahmen 2.31 „Umwandlung von Acker in extensive Mähwiesen“ ist eine Maßnahme, 
die zur Funktionssicherung einer dauerhaften Unterhaltung bedarf. Für diese Maßnahme 
muss ein Kosten- und Pflegeplan vorgelegt werden. Darin müssen die gesamten Kosten für 
die Umsetzung der Maßnahme für die kommenden 25 Jahre gelistet sein. Der Pflegeplan 
muss detailliert beschrieben werden. Die Gesamtkosten für die Pflege ist darzulegen und 
muss zur Absicherung bei der Gemeinde (Amt) in Form eines auskömmlichen Kapitalstocks 
oder Bankbürgschaft, hinterlegt werden. 
 
Belange des speziellen Artenschutzes 
Die Zuständigkeit für Entscheidungen nach § 44 BNatSchG befindet sich entsprechend § 6 
des NatSchAG M-V bei den unteren Naturschutzbehörden.  
 
Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG gelten folgende Arten als besonders geschützt: 
• Arten der Anhänge A und B der EG-Verordnung 338/97 
• Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie 92/43/EWG 
• Europäische Vogelarten 
• Tier und Pflanzarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufgeführt sind; 
 
Streng geschützt sind laut § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG: 
• Arten des Anhanges A der EG-Verordnung 338/97 
• Arten des Anhanges IV der Richtlinie 92/43/EWG 
• Tier und Pflanzenarten die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG 
aufgeführt sind. 
 
Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 
1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 
 

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 



Seite:  6 02.02.2024 

 00022-24-44 

 
 

 

 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 
Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegen nicht der gemeindlichen Abwägung. 
Bei Betroffenheit besonders oder streng geschützter Arten ist eine Ausnahme zu 
beantragen. Einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG dürfen die dort genannten 
Bestimmungen der EG-Vogelschutzrichtlinie und der FFH- Richtlinie nicht entgegenstehen. 
 
Im Rahmen des B-Plan Verfahrens sind potenzielle artenschutzrechtliche Konflikte zu klären. 
Sofern eine umfangreiche Kartierung aus Zeitgründen ausgeschlossen wird, muss über eine 
Potentialanalyse die Beeinträchtigung von Arten und Artengruppen betrachtet werden. Es ist 
hierbei besonders auf das Tötungsverbot und Verbot zur Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten entsprechend § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG, einzugehen. Die 
Hauptkonflikte sind bei den Amphibien, Reptilien und der Avifauna (Brutvögel, Feldlerche) zu 
erwarten. Entsprechende CEF Maßnahmen sind hinsichtlich ihrer Größe und Detaillierung zu 
begründen.  
 
Der Bereich Fauna ist in einem separaten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) 
abzuarbeiten. Konflikte sind darzustellen und entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung 
vorzuschlagen. Entsprechende Unterlagen sind zur Prüfung vorzulegen. Der 
artenschutzrechtliche Fachbeitrag (AFB) muss die Betroffenheiten der folgenden 
Artengruppen untersuchen: Avifauna, Reptilien, Amphibien, Säugetiere, Käfer, Weichtiere 
(Relevanzprüfung). 
 
Potentialanalyse 
Die UNB verweist hier darauf, dass bei einer Potentialabschätzung das „worst-case“ 
Szenario angenommen werden muss und somit abgeleitet werden muss, dass in dem Gebiet 
alle potentiell vorkommenden Vogelarten durch die Anlage gestört und geschädigt werden 
können. Das bedeutet, dass für alle potentiell vorkommenden Arten Maßnahmen entwickelt 
werden müssen.  
 
Gemäß dem Artenschutz-Fachbeitrag konnten auf der Fläche verschiedene Brutvögel 
kartiert werden. Die Konfliktanalysen und Artenblätter sind für jede Art einzeln zu erstellen, 
nicht für Artengruppen. Nur für die häufigen, weit verbreiteten (ubiquitären) Brutvogelarten 
kann die Abhandlung in artspezifischen ökologischen Gilden (nach Flade 1994) erfolgen. Als 
sehr häufige bzw. ubiquitäre Vogelarten können orientierungsweise jene Arten gelten, die mit 
mehr als 1 Million Brutpaaren in Deutschland vorkommen und die auch nicht aufgrund 
starker Abnahmetrends als gefährdet angesehen werden (vgl. SÜDBECK et al. 2007). Dazu 
zählen zum Beispiel Amsel, Singdrossel, Star, Rotkehlchen, Blau-, Kohl- und Tannenmeise, 
und Ringeltaube.  
 
Bodenbrüter 
Die Fläche der Photovoltaikanlage wird nur als Feldlerchen bzw. Bruthabitat für Bodenbrüter 
anerkannt, wenn die Modulreihenabstände so gewählt werden, dass ab ca. 9:00 Uhr 
morgens bis ca. 17:00 Uhr in der Zeit zwischen Mitte April und Mitte September ein 
besonnter Streifen von mindestens 2,5m Breite entsteht. D.h. nur ein Modulreihenabstand 
von mindestens 3m wird, laut einer Studie des bne (Bundesverband Neue Energiewirtschaft) 
als günstig für Bodenbrüter erachtet. Das Maß des besonnten Streifens und die 
entsprechenden Modulreihenabstände werden im Textteil (Teil B) der Satzung festgesetzt.  
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Weißstorch 
Bei Acker: der Vorhabenbereich liegt im 2 km Radius von mindestens einem 
Weißstorchhorst und gilt als essenzielle Nahrungsfläche für diese Storchpaare. Dies ist im 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu bewerten. 
 
 
Gesetzlicher Baumschutz 
Gemäß § 18 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. 
Februar 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66) sind alle Bäume mit einem Stammumfang von mehr 
als 100 Zentimetern (gemessen in 1,30 Meter Höhe vom Erdboden) gesetzlich geschützt. 
 
Nach § 18 Abs. 2 NatSchAG M-V sind die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle 
Handlungen, die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung 
führen können, verboten. 
 
In der Bauleitplanung ist außerdem der Baumschutzkompensationserlass anzuwenden. Im 
Sinne dieses Erlasses sind Einzelbäume mit einem Stammumfang ab 50 Zentimetern, 
gemessen in einer Höhe von 130 Zentimetern über dem Erdboden geschützt.  
Sind Baumfällungen vorgesehen, so ist eine Vermessung des vorhandenen 
Gehölzbestandes vorzunehmen.  
In Umsetzung der planerischen Ziele sind alle Bäume, die sich im Bereich der Baugrenzen 
befinden und nicht als erhaltenswürdig eingestuft werden mit einem Stammumfang ab 50 
cm, in die Bilanzierung des Eingriffs Natur und Landschaft einzubeziehen.  
Es wird empfohlen, die besonders wertvollen Bäume unter Erhalt zu setzen und 
entsprechend der Planzeichenverordnung auszuweisen. 
 
Gesetzlicher Biotop- und Geotopschutz 
Um die gesetzlich geschützten Biotope ist ein Pufferstreifen von 20m einzuhalten. Nur unter 
dieser Voraussetzung sind die Erhaltungsziele nach Vorgabe des § 20 Abs. 1 NatSchAG M-
V zu gewährleisten.  
Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen 
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung folgender Biotope 
in der Anlage 1 zu diesem Gesetz beschriebenen Ausprägung führen können, sind 
unzulässig. 
Die untere Naturschutzbehörde kann auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn 
die Beeinträchtigungen der Biotope ausgeglichen werden können oder die Maßnahme aus 
überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig ist. Bei Ausnahmen, die aus 
überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig sind, finden die Bestimmungen des § 
15 Abs. 4bis 6 BNatSchG über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Anwendung. 
 
Das Os Wilsickow (G2 299, UER 10014) ist ebenfalls von der Bebauung und Umzäunung 
freizuhalten. Dies ist einerseits zum Schutz des Osers, andererseits hat das Os hier eine 
wichtige Funktion für den Biotopverbund der angrenzenden gesetzlich geschützten Biotope, 
und der geschützten Landschaftsbestandteile (GLB UER 9 und 10), so wie in Nord-
Südrichtung. 
 
Belange des gesetzlichen Biotopschutzes unterliegen nicht der gemeindlichen Abwägung. 

 
Städtebaulicher Vertrag 
Bei der Ausführungsplanung für die Kompensationsmaßnahmen sind die ermittelten 
Anforderungen an die Funktionalität der Maßnahmen hinsichtlich der Eignung zu 
berücksichtigen und es ist der Naturraum (hier: Rückland Mecklenburgische Seenplatte) zu 
berücksichtigen, in dem der Eingriff stattfindet.  
 



Seite:  8 02.02.2024 

 00022-24-44 

 
 

 

 

Privatnützigkeit und faktische Verfügbarkeit von Grund und Boden einerseits und 
Sozialgebundenheit andererseits sind abwägungsrelevante Belange von erheblicher 
Bedeutung und sind deshalb bei der Planung gebührend zu berücksichtigen. Das gilt nicht 
nur für Grundeigentum, auf dem Eingriffe in Natur und Landschaft stattfinden, sondern auch 
für Grundflächen, auf denen Kompensationsmaßnahmen realisiert werden können. Die 
Verfügbarkeit der Maßnahmenflächen ist deshalb auf der Ebene der Bauleitplanung 
abschließend zu klären. Befindet sich die Kompensationsmaßnahme nicht auf dem 
Eingriffsgrundstück, ist der Nachweis der Flächenverfügbarkeit zu erbringen und die 
Maßnahmen sind durch Sicherung der Grunddienstbarkeit zugunsten der unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald und einer Vereinbarung 
zwischen dem Erschließungsträger, dem Grundstückseigentümer, der Gemeinde und der 
unteren Naturschutzbehörde vertraglich zu binden. 
 
Es sind Regelungen zu treffen, die den Antragsteller verpflichten die Maßnahmen 
umzusetzen (Vertragsstrafen).   

Dabei ist inhaltlich zu regeln, dass der Eigentümer der Grundstücke die 
Kompensationsmaßnahmen dauerhaft (erst mit der Aufhebung des Bebauungsplanes wird 
der Eingriff rückabgewickelt) für Zwecke des Naturschutzes zu sichern hat. Die Dienstbarkeit 
ist im Grundbuch in Abt. II an erster Rangstelle und vor Grundpfandrechten in Abteilung III 
einzutragen. Die Sicherung und der Nachweis der Flächenverfügbarkeit der 
Kompensationsmaßnahmen bzw. artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist verbindlich zum 
Zeitpunkt des Beschlusses der Satzung des Bebauungsplanes bzw. vor Erklärung der 
Planreife nach § 33 BauGB sicherzustellen. Dazu ist der Nachweis eines notariellen 
Antrages zur Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit und die 
Eingangsbestätigung des Grundbuchamtes nachzuweisen. 
Vor Ergehen der abschließenden Stellungnahme ist der unteren Naturschutzbehörde der 
städtebauliche Vertrag vor Unterzeichnung, zur Prüfung vorzulegen. In dem Vertrag ist die 
Verpflichtung zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen i.S. der Eingriffsregelung als auch 
ggf. der CEF, VM und FCS Maßnahmen zu sichern. Die untere Naturschutzbehörde ist als 
Vertragspartner im städtebaulichen Vertrag zu führen. 

 

4. Kataster und Vermessungsamt 
4.1 SG Geodatenzentrum 

Bearbeiterin: Frau Kundy;  Tel.: 03834 8760 3491 
Aus Sicht des Fachdienstes Kataster und Vermessung bestehen keine Bedenken. 
Es erfolgte jedoch keine Überprüfung des Datenbestandes auf Übereinstimmung mit den 
Nachweisen des Liegenschaftskatasters. 
Diese Leistungen sind nach der Landesverordnung über Gebühren der Vermessungs- und 
Katasterbehörden sowie anderer Vermessungsstellen (VermGebVO) vom  
2. April 1993 (GVOBl. M-V S. 259), zuletzt geändert durch die Verordnung vom  
10. Dezember 2001 (GVOBl. M-V S. 526) gebührenpflichtig. Hierzu ist ein gesonderter 
Antrag des Auftraggebers notwendig. 

 

5. Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 
5.1 SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz 
5.1.1 SB Abfallwirtschaft/Altlasten 

Bearbeiter: Herr Wiegand;  Tel.: 03834 8760 3271 
Die untere Abfall- und Bodenschutzbehörde stimmt dem Vorhaben unter Berücksichtigung 
folgender Hinweise  und Auflagen zu: 
 
Auflagen Abfall:  

1. Metall ist getrennt zu halten und einer Verwertung zuzuführen.  
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2. Gefährliche Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Nach § 50 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) besteht hierfür eine 
gesetzliche Nachweispflicht in Form des Verwertungs- und Beseitigungsnachweises.  
 

3. Wird bei der Maßnahme Recyclingmaterial (RC-Material) eingebaut, ist dies nach §§ 22 Abs. 
1 Ersatzbaustoffverordnung dem Landkreis unverzüglich anzuzeigen sofern der Einbau 
250 m³ übersteigt. 
  
Auflagen Bodenschutz:  

1. Während der Baumaßnahme auftretende Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen 
oder Altlastverdachtsflächen (vererdete Müllkörper, Verunreinigungen oder organoleptische 
Auffälligkeiten des Bodens, Oberflächen- und Grundwassers, u.a.) sind der unteren 
Bodenschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Standort Anklam) sofort 
anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebenenfalls zu unterbrechen. 
   

2. Treten während der Baumaßnahme Überschussböden auf oder ist es notwendig 
Fremdböden auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die Pflichtigen 
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die 
Forderungen der §§ 6 bis 8 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
vom 09. Juli 2021 (BGBl. I. S. 2598, 2716), in der zuletzt gültigen Fassung, sind zu 
beachten.  
 

3. Bei der endgültigen Außerbetriebnahme der Anlagen ist zur Wiederherstellung der 
durchwurzelbaren Bodenschicht die Anlage vollständig – inklusive der kompletten 
Fundamente und evtl. vorhandener Nebenanlagen – zurück zubauen. Der geplante Rückbau 
ist der unteren Bodenschutzbehörde drei Monate im Voraus schriftlich anzuzeigen.  
 

4. Gemäß § 4 Abs. 5 BBodSchV wird eine Bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639 
gefordert, um die schädlichen Auswirkungen auf den Boden durch das Vorhaben zu 
minimieren. 
 

5.1.2 SB Immissionsschutz 

 Bearbeiter: Herr Plünsch;  Tel.: 03834 8760 3238 
Seitens der unteren Immissionsschutzbehörde bestehen zum o.g. Vorhaben keine 
Einwände. 
 

5.2 SG Wasserwirtschaft 
Die Stellungnahme wird nachgereicht. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 
 
Petra Kügler 
TL Bauplanung 
 
Verteiler 
MIKAVI Planung GmbH für die Gemeinde Schönwalde 
z.d.A. 
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Quellenangaben 

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 

BauNVO Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)  

PlanZVO Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

LBauO M-V Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. 
M-V 2015, S. 344) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021(GVOBl. M-V 
S. 682) 

DSchG M-V Denkmalschutzgesetz vom 06. Januar 1998 (GVOBl. M-V 1998, S. 12) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 383,392) 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 
29. Juli 2009 BGBl. I S. 2542) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2022 

NatSchAG M-V Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz) vom 
23. Februar 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546)  

BBodSchG  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung 
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 
306) 

LBodSchG M-V Gesetz über den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesbodenschutzgesetz) vom 4. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011 S. 759, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. Juli 2018, (GVOBl. M-V S. 219) 

 



Landkreis Vorpommern-Greifswald 
Der Landrat 
 
 
 
 

  

Landkreis Vorpommern-Greifswald, 17464 Greifswald, PF 11 32 Besucheranschrift:  An der Kürassierkaserne 9 
17309 Pasewalk 

 
 

 
MIKAVI Planung GmbH 
für die Gemeinde Schönwalde 
Frau Leddermann 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
 
 

Amt: Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz 
Sachgebiet: Technische Bauaufsicht/Bauplanung 

Auskunft erteilt: 
Zimmer: 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 
beBPo: 
 

Frau Kügler 
325 
03834 8760-3141 
03834 8760-93141 
petra.kuegler@kreis-vg.de 
Landkreis Vorpommern-Greifswald 
 - Zentrale Poststelle - 

Sprechzeiten 
Di: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Do: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Mo, Mi, Fr  nach Vereinbarung 

Aktenzeichen: 00022-24-44 Datum: 21.02.2024 

Grundstück: Schönwalde, OT Dargitz, ~ , OT Schönwalde, ~ 

Lagedaten:  Gemarkung Dargitz, Flur 2, Flurstücke 187, 188, 153, 177/1, 184, Gemarkung Schönwalde, Flur 3, 
Flurstücke 28, 31, 32, 14 

  
Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark an der Bahn“ der Gemeinde Schönwalde 

hier: Beteiligung Träger öffentl. Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 
 

 
Landkreis Vorpommern-Greifswald  Bankverbindungen 

Sparkasse Vorpommern 
IBAN: DE96 1505 0500 0000 0001 91 
BIC: NOLADE21GRW 

 
Sparkasse Uecker-Randow 
IBAN: DE81 1505 0400 3110 0000 58 
BIC: NOLADE21PSW 

Hausanschrift 
Feldstraße 85 a 
17489 Greifswald 
 

Postanschrift 
Postfach 11 32 
17464 Greifswald 

Telefon: 03834 8760-0 
Telefax:  03834 8760-9000 

Internet: www.kreis-vg.de 
E-Mail: posteingang@kreis-vg.de 

Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE11ZZZ00000202986 

 

Grundlage für die Erarbeitung der Stellungnahme des Landkreises bildeten folgende Unterlagen: 
- Ihr Anschreiben vom 02.01.2024 (Eingangsdatum 02.01.2024) 
- Planungsunterlagen zum o.g. Vorhaben  

 

Nachtrag zur Gesamtstellungnahme 
 
 
Sehr geehrte Frau Leddermann, 
 
hiermit erhalten Sie den noch ausstehenden Nachtrag zur Gesamtstellungnahme des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald vom 02.02.2024.  
Ich möchte Sie bitten, diesen bei der weiteren Bearbeitung des Vorhabens zu beachten. 
 

1. Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 
1.1 SG Wasserwirtschaft 

Bearbeiterin: Frau Küster;  Tel.: 03834 8760 3265 
Dem geplanten o. g. Vorhaben wird seitens der Unteren Wasserbehörde des Landkreises 
unter Einhaltung nachfolgender Auflagen und Hinweise zugestimmt:  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Einzugsbereich des Vorhabens, ein Dargebot potentiell 
nutzbares Grundwasser vorhanden ist.  
 
Auflagen 

1. Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich 
unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des 
Grundwassers auswirken können, der zuständigen Behörde einen Monat vor Beginn der 
Arbeiten anzuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser 
erschlossen, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen.  

http://www.kreis-vg.de/
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2. Vor Baubeginn ist mit dem zuständigen Wasser- und Bodenverband zu klären, ob sich evtl. 
weitere Rohrleitungen (Gewässer II. Ordnung) auf dem Grundstück befinden. 

3. Sollte bei den Tiefbauarbeiten teilweise eine geschlossene Wasserhaltung 
(Grundwasserabsenkung) erforderlich sein, so stellt dies nach § 9 WHG eine 
Gewässerbenutzung dar. Nach § 8 WHG bedarf die Benutzung eines Gewässers der 
wasserrechtlichen Erlaubnis.  

4. Nach § 32 (3) LWaG M-V ist eine Benutzung des Grundwassers (Grundwasserentnahme) in 
den Fällen des § 46 Abs. 1 und 2 WHG anzuzeigen. 

5. Sollten bei den Erdarbeiten Dränungen oder auch andere hier nicht erwähnte 
Entwässerungsleitungen angetroffen und beschädigt werden, so sind sie in jedem Falle 
wieder funktionsfähig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten 
trockengefallen sind. Der zuständige Wasser- und Bodenverband ist zu informieren.  

6. Prüfpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind gemäß § 40 Abs. 
1 und 2 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV) der unteren Wasserbehörde des Landkreises VG anzuzeigen.  

Hinweise 
1. Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden 

und die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten.  

2. Nach § 38 (3) WHG sind im Außenbereich Gewässerrandstreifen von 5,00 m Breite 
einzuhalten. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich bei Gewässern mit ausgeprägter 
Böschungsoberkante (z.B. Gräben) ab der Böschungsoberkante. Die Gewässerrandstreifen 
sind frei von jeglicher Bebauung und Bepflanzung zu halten. Ferner dürfen keine Zäune 
errichtet werden. 

3. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann über eine ausreichende Sickerstrecke 
von mind. 1,00 m zum Mittleren Höchsten Grundwasserstand (MHGW) auf dem Grundstück 
versickert werden. Nach dem DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der relevante 
Versickerungsbereich im kf-Bereich von 1*10-3 bis 1*10-6 m/s liegen.  

4. Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle 
einer Havarie mit wassergefährdenden Stoffen ist unverzüglich die zuständige untere 
Wasserbehörde zu benachrichtigen.  

5. Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Maschinen, sind so herzurichten, dass keine 
wassergefährdenden Stoffe (Treib- und Schmierstoffe) in den Untergrund versickern können. 
Festgestellte Verunreinigungen sind sofort zu beseitigen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 
Petra Kügler 
TL Bauplanung 
 

Quellenangaben 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5)  

LWaG M-V Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG M-V) vom 
30. November 1992 (GVOBl. M-V S. 669; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 753-2), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 8. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 866) 









 

Öffnungszeiten: Mo. - Do.: 08:30 - 14:30; Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr  Homepage: www.zoll.de 

 
Hauptzollamt Stralsund 
 

 
 

Hauptzollamt Stralsund, Postfach 22 64, 18409 Stralsund 

 

Betreff Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark an der Bahn" der Gemeinde Schönwalde 
Bezug Ihr Schreiben vom 01.01.2024 
Anlagen  
GZ  Z 2316 B - BB 1/2024 - B 110001 
 (bei Antwort bitte angeben) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB merke ich zu dem Entwurf 

Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark an der Bahn" der Gemeinde Schönwalde folgendes 

an: 

 

 

1 

Ich erhebe aus zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen 
den Entwurf.  
 

 

2 

Sachgebiet Abgabenerhebung 
 

Bearbeitet von: Herrn Dedow 
 

Dienstgebäude: 
Hiddenseer Straße 6 
18439 Stralsund 

Telefon: 03831 356- 40 03(oder -0)  
Fax: 03831 356-40 50 
E-Mail: poststelle.hza-stralsund@zoll.bund.de 
De-Mail: poststelle.hza-stralsund@zoll.de-mail.de 

Bankverbindung: 
IBAN DE76 1300 0000 0013 0010 33 
BIC MARKDEF1130 

Datum: 29.01.2024 

MIKAVI Planung 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
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Darüber hinaus gebe ich folgende Hinweise: 

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 ZollVG i. V. m. § 1, 

Anlage 1 B der Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die 

der Grenzaufsicht unterworfenen Gebiete – GrenzAV -). Insoweit weise ich rein 

vorsorglich auf das Betretungsrecht im grenznahen Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG, 

welches auch während etwaiger Bauphasen jederzeit gewährleistet sein muss, hin.  

Darüber hinaus kann das Hauptzollamt verlangen, dass Grundstückseigentümer und 

-besitzer einen Grenzpfad freilassen und an Einfriedungen Durchlässe oder 

Übergänge einrichten, das Hauptzollamt kann solche Einrichtungen auch selbst 

errichten (Sätze 2 und 3 ebendort). 

 

 

Für Rückfragen steht der Unterzeichner gern zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Böhning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 



 

. . 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen Telefon Datum 
 

          
            

 
 
Telefon: 0 39 73 - 20 79 10 
Fax:  0 39 73 - 20 79 40 
E-Mail: info@zweckverband-uer.de 
Internet:  www.zweckverband-uer.de 

Trink- und Abwasserzweckverband Uecker-Randow, Süd-Ost 
Straße am Wasserwerk 12  -  17309 Pasewalk 

Verbandsvorsteher: Technischer Kaufmännische  Bankverbindungen: USt-IdNr.: Registergericht: 
Dietmar Großer Geschäftsführer: Geschäftsführerin:  Sparkasse Uecker-Randow DE162120976 AG Neubrandenburg 
 Uwe Mentz Petra Behnke  IBAN: DE95 1505 0400 3110 0025 22  HRA 1397 
     SWIFT-BIC: NOLADE21PSW    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIKAVI Planung GmbH 
Christiane Leddermann 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
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 2024-T-St008 20 79 34 
 
   
Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark an der Bahn“ der Gemeinde Schönwalde 
 
 
Sehr geehrte Frau Leddermann, 
 
im Baubereich befinden sich Versorgungsleitungen unserer Rechtsträgerschaft. 
Der geplanten Baumaßnahme wird bei Einhaltung nachfolgender Auflagen zugestimmt:  
 
1. Bei den erforderlichen Erdarbeiten ist die DIN 4124 zu beachten.  
2.  Im Bereich vorhandener Versorgungsleitungen sind die Schachtarbeiten manuell  
 auszuführen.  
3. Ein Überbauen dieser Anlagen ist nicht zulässig (außer Kreuzungen). 
4. Bei Parallelführung ist ein waagerechter lichter Abstand von 0,4 m zu den vorhandenen  
 Anlagen erforderlich.  
5. Kreuzungen von Wasserversorgungsleitungen sind so auszuführen, dass zwischen den 
 Versorgungsleitung und den geplanten Leitungen ein senkrechter Mindestabstand von 

0,30m eingehalten wird. Die Tiefenlage der Wasserleitungen schwankt zwischen 1,20 und 
1,50 m. 

6. Vor Baubeginn ist mit unserem Meister eine örtliche Begehung durchzuführen. 
 Terminabsprache mit: Herr Matern, Trinkwasser: 03973 / 20 79 30 o. 0171 61 31 243 
7. Diese Genehmigung verliert 4 Wochen nach Ausstellungsdatum ihre Gültigkeit, wenn 

bis zu diesem Zeitpunkt nicht mit den Bauarbeiten begonnen wurde.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Mentz Behnke 
Technischer Geschäftsführer Kaufmännische Geschäftsführerin 
 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift. 

 
 
Anlage: 
Bestandspläne 
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Gemeinde Schönwalde, Aufstellung Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark an der Bahn“  
Stellungnahme der DB AG gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Bitte beachten Sie: Am 1. Januar 2024 wurden die DB Netz AG und die DB Station&Service AG 
in eine neue Gesellschaft zusammengeführt: die DB InfraGO AG. Die alten 
Firmenbezeichnungen (DB Netz AG / DB Station & Service AG) sind zum Jahreswechsel 
erloschen. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.dbinfrago.com/   

Die DB AG, DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG bevollmächtigtes Unternehmen, 
übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme zum o. g. Vorhaben. 

 

1. Immobilienrechtliche Belange 

In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Grundstücke der DB AG mit 
einbezogen. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den angrenzenden Flächen der 
DB Netz AG um gewidmete Eisenbahnbetriebsanlagen handelt, die dem 
Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) unterliegen.  

Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn und auf die Verkehrssicherungspflicht (§§ 
823 ff. BGB) des Grundstückseigentümers. 

 

2. Infrastrukturelle Belange 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 
(insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe, elektrische 
Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen führen können.  

DB AG - DB Immobilien  

Kundenteam Eigentumsmanagement – Baurecht II 
Caroline-Michaelis-Straße 5-11  

10115 Berlin 
www.deutschebahn.com 

 
Christian Zielzki 

Telefon: 030 297 57274 
E-Mail: christian.zielzki@deutschebahn.com 

DB.DBImm.Baurecht-Ost@deutschebahn.com 
 

Organisationskürzel: CR.R O42 Zi  

Aktenzeichen: TÖB-MV-24-173532 

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien • 
Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin 

 
MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
 
Mail: toeb@mikavi-planung.de 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dbinfrago.com%2F&data=05%7C02%7CChristian.Zielzki%40deutschebahn.com%7Cf4ea908bb7eb4184fa9608dc0d108fae%7Ca1a72d9c49e64f6d9af65aafa1183bfd%7C0%7C0%7C638399612003494559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LlHC2PW9%2BGjwi15X1%2B7vEaJI85aFWYkgIAvX6IeCwyg%3D&reserved=0
mailto:DB.DBImm.Baurecht-Ost@deutschebahn.com
mailto:toeb@mikavi-planung.de
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Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der 
Gemeinde oder dem Bauherrn auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen 
bzw. vorzunehmen.  

Bestehende Zugänge zu den Bahnbetriebsanlagen sind für die Instandhaltungs- und 
Entstörungsdienste der Unternehmen der DB AG uneingeschränkt zu gewährleisten.  

Flucht- bzw. Rettungswege sind freizuhalten, um die Sicherheitspflichten nach § 4 AEG erfüllen 
zu können. 

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges 
Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und 
durch geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen.  

Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen zu 
beschädigen oder zu verunreinigen, Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen oder andere 
betriebsstörende sowie betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen.  

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie 
sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der 
Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende 
Abschirmungen anzubringen.  

Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der geplanten 
Photovoltaikanlage keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs 
entstehen können.  

Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. 
Bahneigene Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden.  

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften 
jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen 
gerechnet werden muss.  

Eine Kabel- und Leitungsermittlung wurde seitens der DB AG nicht durchgeführt. Sollte dies 
gewünscht werden, so ist rechtzeitig vor Baubeginn (mind. 8 Wochen) eine entsprechende 
Anfrage an die DB AG zu richten. Bitte nutzen Sie zur Anfrage von Kabel und Leitungen der DB 
AG ausschließlich das Online-Portal der DB Immobilien. Sie erreichen das Portal unter dem 
folgenden Link: www.deutschebahn.com/Online_Portal/Kabel_und_Leitungsanfragen 

Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und 
dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn 
weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen zu gewähren.  

Für alle zu Schadensersatz verpflichtenden Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, der 
Bauausführung und dem Betrieb des geplanten Vorhabens abgeleitet werden können und sich 
auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine Haftung des Bauherrn ergeben.  

 

 

 

 

 

http://www.deutschebahn.com/Online_Portal/Kabel_und_Leitungsanfragen
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Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit das 
Abwägungsergebnis zu übersenden.  

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Mitarbeiter des Teams Baurecht, Herrn Christian 
Zielzki. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien, Region Ost 
 
 
 
 
i.V. 



Allgemeine Datenschutzinformationen: 
Der Kontakt mit dem Ministerium ist mit einer Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen 
Daten verbunden (Rechtsgrundlage: Art 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 DSG-MV). 
Weitere Informationen zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie unter www.regierung-mv.de/datenschutz/. 

 

 

Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark an der Bahn“ der Gemeinde Schönwalde 
hier: Stellungnahme Luftfahrtbehörde 
 
Ihr Schreiben hlz/köh_30165 vom 2.1.2024 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus luftfahrtbehördlicher Sicht bestehen gegen den o. g. B-Plan keine Einwände. 
 
Hinweisen möchte ich darauf, dass die straßenbaulichen und –verkehrlichen Belange 
von den zuständigen Straßenbauämtern wahrgenommen werden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Marion Ebert 

 

Bearbeiterin:  Marion Ebert 

Telefon: 0385/588-15636 

AZ: 623-00000-2023/006-036 

Email: M.Ebert@wm.mv-regierung.de 

 

Schwerin, 20.02.2024 

 

 

per Email: toeb@mikavi-planung.de 
MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstr. 28 
17349 Schönbeck 
    
 
  

 

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit 

Mecklenburg-Vorpommern, 19048 Schwerin 

Hausanschrift:  

Johannes-Stelling-Straße 14 

19053 Schwerin 

 

 

Postanschrift:  

19048 Schwerin 

 

Telefon: 0385 / 588-0 

Telefax: 0385 / 588 – 15045 

poststelle@wm.mv-regierung.de 

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/ 
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Deutsche Telekom Technik GmbH, Am Rowaer Forst 1,  

17094 Burg Stargard 
 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
 
17349 Schönbeck 

 

Marie Hundt | PTI 23, Team Betrieb 1, Wegesicherung 
030 8353 78255 | M.Hundt@telekom.de 
08.01.2024 | Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark an der Bahn" der Gemeinde Schönwalde 
 
Vorgangsnummer:  00011-2024 
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Telekom Deutschland GmbH – als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG 
– hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend 
die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.  

im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG. 

Gegen die o. g. Planung haben wir dann keine Einwände, wenn für die Telekom die erforderlichen 
Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen an ihrem ober- und unterirdischen Kabelnetz jederzeit 
möglich sind und die nachfolgend genannten Auflagen und Hinweise eingehalten werden. Wir weisen 
darauf hin, dass die in unmittelbarer Nähe der geplanten Anlage verlaufende Telekommunikationslinie der 
Telekom bei eventuell auftretenden atmosphärischen Entladungen besonders gefährdet ist. 

Wir bitten daher schon bei der Festlegung der Standorte einen Abstand von mindestens 15 m zwischen 
den Erdungsanlagen der geplanten Anlage und der Telekommunikationslinie der Telekom zu 
berücksichtigen.  

Können die geforderten Schutzabstände nicht eingehalten werden sind die Kosten für Änderungen an den 
TK-Linien oder Schutzmaßnahmen vom Veranlasser der neuen Anlagen zu tragen. 

Bitte beachten Sie bei Ihren weiteren Planungen, dass keine Verpflichtung der Deutschen Telekom AG 
besteht, den Solarenergiepark an das öffentliche Telekommunikationsnetz der Deutschen Telekom AG 
anzuschließen. 
Gegebenenfalls ist dennoch die Anbindung an das Telekommunikationsnetz der Deutschen Telekom AG auf 
freiwilliger Basis und unter der Voraussetzung der Kostenerstattung durch den Vorhabenträger möglich. 
Hierzu ist jedoch eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung des Vorhabenträgers mit der 
Deutschen Telekom AG erforderlich. 
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Unsere Leitungen sind in der Regel mit einer Überdeckung von ca. 60 cm Innerorts, bis zu 90 cm außerorts, 
verlegt. 

Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nachträglicher Veränderung 
der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich. 

Sollten Sicherungs- bzw. Verlegemaßnahmen erforderlich sein, so sind diese rechtzeitig bei unserem 
Auftragseingang unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse zu beantragen, damit für die Prüfung der 
Kostentragungspflicht und ggf. Erstellung der vertraglichen Regelungen ein angemessener Zeitraum zur 
Verfügung steht: T-NL-Ost-PTI-23-FS@telekom.de  
 

Achtung folgende Hinweise bitte an die beauftragten Tiefbaufirmen weiterleiten: 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen 
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) 
der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen 
Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse so weit freigehalten 
werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können.  Es ist 
deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage, der zum 
Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren und einen 
Schachtschein einholen. Entweder über die Internetanwendung „Trassenauskunft Kabel“ 
(https://trassenauskunft-kabel.telekom.de)  oder unter der Mailadresse 
(planauskunft.nordost@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

Wie sie Kabelschäden vermeiden und wie sie reagieren müssen, wenn es zu einer Beschädigung kommen, 
finden sie in unserm „Infoflyer für Tiefbaufirmen“. Hier empfehlen wir die App „Trassen Defender“, um 
schnell und unkompliziert diese bei der Deutschen Telekom anzuzeigen. Die Kabelschutzanweisung der 
Deutschen Telekom AG ist zu beachten. 

Für Fragen zum Inhalt unseres Schreibens stehen wir Ihnen unter den oben genannten 
Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Diese Planunterlage sind nur für interne Zwecke zu benutzen und 
nicht an Dritte weiterzugeben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

       Anlagen 

   1 Übersichtsplan, Lagepläne 

   1 Kabelschutzanweisung  

i. A.   1 Infoflyer für Tiefbaufirmen 
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ACHTUNG,
KABEL!
Kabelschäden bei Tiefbauarbeiten? 
Vorbeugen und schnell reagieren, 
wenn es doch einmal passiert.

 

Herausgeber:
Deutsche Telekom Technik GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn



KLEINE KABEL, GROSSE FOLGEN

Kommen bei Tiefbauarbeiten Maschinen zum Einsatz, etwa beim 
Ausschachten, ist besondere Vorsicht gefragt. Denn schon kleine 
Beschädigungen an Telekommunikationsleitungen können große 
Folgen haben. 

Dabei kommt es nicht auf die Größe an: Nicht nur Beschädigungen an 
großen Kabelanlagen haben enorme Auswirkungen, auch bei kleinen 
Kabeln oder Röhrchen sind die Folgen oft größer als gedacht – vor 
allem, wenn Glasfaserkabel betroffen sind:

§ Hilfsbedürftige erreichen durch den Ausfall der Notrufleitungen 
unter Umständen weder Rettungsdienst, Polizei, noch Feuerwehr.

§ Kunden können durch den Ausfall der EC-Lesegeräte in Geschäften 
nicht mehr mit Karte zahlen.

§ In meist tausenden Haushalten fällt das Internet, Fernsehen und die 
Telefonie aus. 

§ Auch Sie können davon betroffen sein. 

Eine Instandsetzung ist zudem teuer – beugen Sie deshalb vor.

KABELSCHÄDEN VERMEIDEN 

Um Schäden zu vermeiden, nutzen Sie deshalb die Trassenauskunft 
für die Kabel der Deutschen Telekom 

https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/

und beachten Sie die dortigen Maßnahmen zum Kabelschutz.

§ Nutzen Sie Kabellagepläne.

§ Verwenden Sie ein Kabelsuchgerät.

SCHÄDEN MELDEN

Sollte dennoch ein Kabel beschädigt worden sein, helfen Sie mit, die 
Auswirkungen zu reduzieren:

§ Melden Sie alle Schäden,

§ auch Schäden, die Sie vorfinden und nicht verursacht haben.

Das geht per Hotline: 0800330 1000 / 0800330 2000 – oder noch 
schneller mit der App „Trassen Defender“.

SCHNELL & BEQUEM PER APP

Mit der kostenlosen App „Trassen Defender“ können Sie schnell und 
einfach einen Schaden melden. Ohne Wartezeit. Rund um die Uhr. Mit 
nur wenigen Klicks: 

§ Art und Umfang angeben

§ Foto des Schadens hochladen

§ Automatisch generierte GPS-Daten bestätigen















 

Die Kabelschutzanweisung steht für Sie in 
folgenden Sprachen zur Verfügung: 

 
  

Aby wyświetlić instrukcję ochrony kabla w języku polskim, kliknij tutaj 
Für die Kabelschutzanweisung in Polnisch klicken Sie bitte hier PL 

For the instructions on protecting cables in Englisch, please click here 
Für die Kabelschutzanweisung in Englisch klicken Sie bitte hier GB 

Cliquez ici pour les consignes de protection des câbles en français 
Für die Kabelschutzanweisung in Französisch klicken Sie bitte hier FR 

Para las instrucciones de protección de cables en español, haga clic aquí 
Für die Kabelschutzanweisung in Spanisch klicken Sie bitte hier ES 

Pro Instruktáž k ochraně kabelů v češtině klikněte zde 
Für die Kabelschutzanweisung in Tschechisch klicken Sie bitte hier CZ 

Diese finden Sie in deutscher Sprache ab Seite 2. 
 D 

Для просмотра руководства по защите кабельных трасс на русском языке, 
пожалуйста, нажмите здесь 
Für die Kabelschutzanweisung in Russisch klicken Sie bitte hier 

RUS 

TR Kablo koruma talimatı'nın Türkçesi için lütfen tıklayınız 
Für die Kabelschutzanweisung in Türkisch klicken Sie bitte hier 

Kliknite ovde da biste videli uputstvo za zaštitu kablova na srpskom jeziku 
Für die Kabelschutzanweisung in Serbisch klicken Sie bitte hier SRB 

 

Za upute za zaštitu kabela na hrvatskom jeziku kliknite ovdje 
Für die Kabelschutzanweisung in Kroatisch klicken Sie bitte hier HR 

 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_pl
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_pl
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_gb
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_gb
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_fr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_fr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_es
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_es
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_cz
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_cz
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_rus
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_rus
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_rus
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_tr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_tr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_sr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_sr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_hr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_hr
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Kabelschutzanweisung 
Anweisung zum Schutze unterirdischer Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom bei Arbeiten 
Anderer 
 

 Bearbeitet und herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH 
 
Telekommunikationslinien als Bestandteil des Telekommunikationsnetzes der Telekom Deutschland GmbH 
sind alle unter- oder oberirdisch geführte Telekommunikationskabelanlagen, einschließlich ihrer zugehörigen 
Schalt- und Verzweigungseinrichtungen, Masten und Unterstützungen, Kabelschächte und Kabelkanalrohre, 
sowie weitere technische Einrichtungen, die für das Erbringen von öffentlich zugänglichen 
Telekommunikationsdiensten erforderlich sind (§ 3 Nr. 64 TKG).  
Unterirdisch verlegte Telekommunikationslinien können bei Arbeiten, die in ihrer Nähe am oder im Erdreich 
durchgeführt werden, leicht beschädigt werden. Durch solche Beschädigungen wird der für die Öffentlichkeit 
wichtige Telekommunikationsdienst der Telekom Deutschland GmbH erheblich gestört. Beschädigungen an 
Telekommunikationslinien sind nach Maßgabe der § 317 StGB strafbar, und zwar auch dann, wenn sie 
fahrlässig begangen werden. Außerdem ist derjenige, der für die Beschädigung verantwortlich ist, der Telekom 
Deutschland GmbH zum Schadensersatz verpflichtet. Es liegt daher im Interesse aller, die solche Arbeiten 
durchführen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und dabei insbesondere Folgendes genau zu beachten, um 
Beschädigungen zu verhüten. 
 
1. Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, insbesondere bei Aufgrabungen, Pflasterungen, Bohrungen, 
Baggerarbeiten, Grabenreinigungsarbeiten, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen, Bohrern 
und Dornen, besteht immer die Gefahr, dass Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH 
beschädigt werden. 
 
2. Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH werden nicht nur in oder an öffentlichen 
Verkehrswegen, sondern auch durch private Grundstücke (z.B. Felder, Wiesen, 
Waldstücke, Hausgrundstücke) geführt. Die Telekommunikationslinien werden 
gewöhnlich auf einer Grabensohle (Verlegetiefe VT)) von 60 cm (in Einzelfällen 40 cm) bis 
100 cm ausgelegt. Gemäß § 127 Abs 7 TKG ist aber auch eine mindertiefe Verlegung 
gestattet, wie etwa im Trenchingverfahren (s. Seite 8) eingebrachte 
Telekommunikationslinien und andere Verlegungen in geringerer Tiefe.  
Beim Trenching werden durch Säge- oder Frästechnik verschieden breite und tiefe Schlitze bzw. Gräben direkt 
in Böden, Asphalt und Beton eingebracht, in welche Rohre mit Glasfaserkabeln eingelegt werden. 
Eine abweichende Tiefenlage ist bei Telekommunikationslinien wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge 
nachträglicher Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich. 
Kabel können in Röhren eingezogen, mit Schutzhauben aus Ton, mit Mauersteinen o.ä. abgedeckt, durch 
Trassenwarnband aus Kunststoff, durch elektronische Markierer gekennzeichnet oder frei im Erdreich verlegt 
sein. Röhren, Abdeckungen und Trassenwarnband aus Kunststoff schützen die Telekommunikationslinien 
jedoch nicht gegen mechanische Beschädigungen. Sie sollen lediglich den Aufgrabenden auf das 
Vorhandensein von Telekommunikationslinien aufmerksam machen (Warnschutz). 
 

V
T Ü
b
d
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Bei Beschädigung von Telekommunikationslinien 1 der Telekom Deutschland GmbH, kann Lebensgefahr für 
damit in Berührung kommende Personen bestehen.  
 
Von unbeschädigten Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH mit isolierender 
Außenhülle gehen auf der Trasse keine Gefahren aus.   
 
Von Erdern und erdfühlig verlegten Kabeln (Kabel mit metallischem Außenmantel) können insbesondere bei 
Gewitter Gefahren ausgehen. Gem. DIN VDE 0105 Teil 100, Abschnitt 6.1.3 Wetterbedingungen, sollen bei 
Gewitter die Arbeiten an diesen Anlagen eingestellt werden. 
 

Glasfaserkabel sind auf der Kabelaußenhülle mit einem  gekennzeichnet. Hier kann es bei einem direkten 
Hineinblicken in den Lichtwellenleiter zu einer Schädigung des Auges kommen.  Bei Beschädigung von 
Telekommunikationslinien gilt immer: 
Alle Arbeiter müssen sich aus dem Gefahrenbereich der Kabelbeschädigung entfernen. Die Telekom 
Deutschland GmbH ist unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu benachrichtigen, damit der Schaden 
behoben werden kann.  
 
3. Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich der unter Ziffer 1 bezeichneten Art ist deshalb entweder 
über das Internet unter der Adresse https://trassenauskunftkabel.telekom.de oder bei der für das Leitungsnetz 
zuständigen Niederlassung (Telekontakt: 0800/3301000) festzustellen, ob und wo in der Nähe der Arbeitsstelle 
Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH liegen, die durch die Arbeiten gefährdet werden 
können. 
 
Teilweise sind Telekommunikationslinien metallfrei ausgeführt und mit elektronischen Markierern 
gekennzeichnet. Diese Markierer (Frequenzen der passiven Schwingkreise gemäß 3M-Industriestandard 
101,4 kHz) sind im Lageplan mit             dargestellt und mit geeigneten marktüblichen Ortungsgeräten sicher zu 
lokalisieren. 
 
4. Sind Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH vorhanden und sind die Planunterlagen 
offensichtlich fehler- oder lückenhaft, nicht lesbar bzw. missverständlich oder enthält der erstellte Planauszug 
überhaupt keine Informationen, weder einen Planhintergrund noch sichtbare Trassenverläufe, so ist die 
Aufnahme der Arbeiten der zuständigen Niederlassung rechtzeitig vorher schriftlich, in eiligen Fällen telefonisch 
voraus, mitzuteilen, damit - wenn nötig, durch Beauftragte an Ort und Stelle - nähere Hinweise über deren Lage 
gegeben werden können.  
 
5. Jede unbeabsichtigte Freilegung bzw. Beschädigung von Telekommunikationslinien der Telekom 
Deutschland GmbH ist der zuständigen Niederlassung unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu melden. 
Ist ein direkter Ansprechpartner nicht bekannt, so kann eine Schadensmeldung über die App „Trassen 
Defender“ (erhältlich im Google Playstore und Apple Store), https://trassenauskunftkabel.telekom.de 
„Kabelschaden melden“ oder unter 0800/3301000 gemeldet werden. Bei Nachfragen des Sprachcomputers 
bitte immer „Kabelschaden“ angeben. 
 
Freigelegte Telekommunikationslinien sind zu sichern und vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Die 
Erdarbeiten sind an Stellen mit freigelegten Kabeln bis zum Eintreffen des Beauftragten der Telekom 
Deutschland GmbH einzustellen. 
 
6. Bei Arbeiten in der Nähe von unterirdischen Telekommunikationslinien dürfen spitze oder scharfe Werkzeuge 
(Bohrer, Spitzhacke, Spaten, Stoßeisen) nur so gehandhabt werden, dass sie höchstens bis zu einer Tiefe von 

 
1 Betrieben werden u.a.: 

-Telekomkabel (Kupferkabel und Glasfaserkabel) 

- Telekomkabel mit Fernspeisestromkreisen 

- Kabel (Energiekabel), die abgesetzte Technik mit Energie versorgen  

 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
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10 cm über der Telekommunikationslinie in das Erdreich eindringen. Für die weiteren Arbeiten sind stumpfe 
Geräte, wie Schaufeln usw., zu verwenden, die möglichst waagerecht zu führen und vorsichtig zu handhaben 
sind. Spitze Geräte (Dorne, Schnurpfähle) dürfen oberhalb von Telekommunikationslinien nur eingetrieben 
werden, wenn sie mit einem fest angebrachten Teller oder Querriegel versehen sind, um ein zu tiefes Eindringen 
zu verhindern und damit eine Beschädigung der Telekommunikationslinien sicher auszuschließen. Da mit 
Ausweichungen der Lage oder mit breiteren Kabelrohrverbänden gerechnet werden muss, sind die gleichen 
Verhaltensmaßnahmen auch in einer Breite bis zu 50 cm rechts und links der Telekommunikationslinie zu 
beachten. Bei der Anwendung maschineller Baugeräte in der Nähe von Telekommunikationslinien ist ein 
solcher Abstand zu wahren, dass eine Beschädigung der Telekommunikationslinie ausgeschlossen ist. Ist die 
Lage oder die Tiefenlage nicht bekannt, so ist besondere Vorsicht geboten. Gegebenenfalls muss der Verlauf 
der Telekommunikationslinie durch in vorsichtiger Arbeit herzustellender Querschläge ermittelt werden. 
 
7. In Gräben, in denen Kabel freigelegt worden sind, ist die Erde zunächst nur bis in die Höhe des Kabelauflagers 
einzufüllen und fest zu stampfen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Auflager des Kabels glatt und steinfrei ist. 
Sodann ist auf das Kabel eine 10 cm hohe Schicht loser, steinfreier Erde aufzubringen und mit Stampfen 
fortzufahren, und zwar zunächst sehr vorsichtig mittels hölzerner Flachstampfer. Falls sich der Bodenaushub 
zum Wiedereinfüllen nicht eignet, ist Sand einzubauen. Durch Feststampfen steinigen Bodens unmittelbar über 
dem Kabel kann dieses leicht beschädigt werden. 
 
8. Bei der Reinigung von Wasserdurchlässen, um die Telekommunikationslinien herumgeführt sind, sind die 
Geräte so vorsichtig zu handhaben, dass die Telekommunikationslinien nicht beschädigt werden. 
 
9. Jede Erdarbeiten ausführende Person oder Firma ist verpflichtet, alle gebotene Sorgfalt aufzuwenden. 
Insbesondere müssen Hilfskräfte genauestens an- und eingewiesen werden, um der bei Erdarbeiten immer 
bestehenden Gefahr einer Beschädigung von Telekommunikationslinien zu begegnen. Nur so kann sie 
verhindern, dass sie zum Schadenersatz herangezogen wird. 
 
10. Die Anwesenheit eines Beauftragten der Telekom Deutschland GmbH an der Aufgrabungsstelle hat keinen 
Einfluss auf die Verantwortlichkeit des Aufgrabenden in Bezug auf die von der Person verursachten Schäden 
an Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH. Der Beauftragte der Telekom Deutschland 
GmbH hat keine Anweisungsbefugnis gegenüber den Arbeitskräften der die Aufgrabung durchführenden 
Firma. 
 
11. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von nachträglicher Bautätigkeit zu Veränderungen in der Verlegetiefe 
der Telekommunikationslinien kommen kann! Im Bereich von Verbindungsmuffen, Rohrunterbrechungen und 
Kabelverbänden ist mit größeren Ausbiegungen der Kabellage zu rechnen! 
Im Bereich der Kabeleinführungen von Multifunktionsgehäusen, Kabelverzweigern und sonstigen 
Verteileinrichtungen ist besondere Vorsicht geboten. 
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Erläuterungen der Zeichen und Abkürzungen in den Lage-
plänen der Telekom Deutschland GmbH 

Bearbeitet und herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH Stand: 04.04.2023 

  

 Kabelrohrtrasse mit mindestens einem Rohr  
 Kabeltrasse alle Kabel erdverlegt 
 Kabeltrasse oberirdisch verlegt 
  
  
 Betriebsgebäude 
  
 Kabelrohrverband aus 2 x 3 Kabelkanalrohren (KKR -Außendurchmesser 110 mm) 
 Kabelschacht mit 2 Einstiegsöffnungen 
 Kabelschacht mit 1 Einstiegsöffnung 
  
 Kabelkanal aus Kabelkanalformstein (KKF) mit 2 Zugöffnungen 
  
 Abzweigkasten mit Erdkabel zum Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) im Gebäude 
  
 Querschnittsbild der in einer Trasse verlaufenden Telekommunikationsanlage: 
                                        40      7x12 hier: 2 Erdkabel und 4 Kunststoffrohre (Außendurchmesser 40 mm) und ein SNRV 7x12 
  
  
                               0,4 Übd hier: 3 Betonformsteine und 1 Stahlhalbrohr doppelt mit einer Überdeckung (Übd) von 0,4m 
  
  
 Rohr-Unterbrechungsstelle 
  
 Im Erdreich verbliebener Teil eines aufgegebenen Kabelschachtes mit nicht im Betrieb 

befindlichen vorhandenen Erdkabel und aufgegebener vorhandener Verbindungsstelle 
  

Mit Halbrohren bzw. Schraubklemmfitting überbrückte Rohr-Unterbrechungsstelle 
  
 Abzweigkasten / Unterflurbehälter mit unbelegter Kabelkanal-Hauszuführung 
  
 Kabelschacht, verschlossen / Kabelschacht, verschlossen und elektronisch geschützt 
  
 Kabelverzweiger / Gf-Netzverteiler / Einspeisepunkt 230VAC / Abgesetzte EVs-Gruppe 
  
 Rohrende, Beginn der Erdkabelverlegung 
  
 Abzweigmuffe mit Erdkabel zum Telefonhäuschen, -zelle, -haube, -säule, Telestation 
  
 Unmittelbar im Erdreich ausgelegtes Telekom-Kabel; abgedeckt 
 - mit Mauerziegel oder Abdeckplatten, (kann auch doppelt abgedeckt sein) 
  
 - mit Kabelabdeckhauben 
  
 - zwei Kabel mit Trassenwarnband  
  
                 6,5 2 Kabelschutzrohre aus Kunststoff, Stahl, verzinktem Stahl oder Beton; 
 ab der Strichlinie in Pfeilrichtung 6,5 m lang 
  
  
 Kabelmarke (aus Kunststoff) oder Kabelmerkstein (aus Beton) 
  

T DP BP 
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 Kabelmarke mit elektronischem Markierer 
  
 elektronischer Markierer ohne Kabelmarke (unterirdisch verlegt) 
  
  
 Kennzeichnung der Einmessachse durch eine Strichlinie, auf die alle Abstand-Maße 
                         4     5     6 zum Kabelverband (Kabel Nr. 4 bis 6) bezogen sind. 
  
             oder   Hinweis auf Gefährdung durch Fernspeisung, soweit der Grenzwert nach VDE 800, Teil 3 

überschritten wird und Ortsspeisung mit 230 V(AC)/400V(DC) 
Gefährdung durch: 

             Betriebsspannung 

                G Kurzzeitbeeinflussung durch Gewitter 

                K Kurzzeitbeeinflussung aus elektr. Energieanlagen < 3 Sekunden 

                L Langzeitbeeinflussung aus elektrischen Energieanlagen ≥3 Sekunden 

             G Betriebsspannung, und Kurzzeitbeeinflussung durch Gewitter 

             K Betriebsspannung und Kurzzeitbeeinflussung aus elektr. Energieanlagen < 3 Sekunden 

             L Betriebsspannung, Langzeitbeeinflussung und eventuell Kurzzeitbeeinflussung 

  

                                           SL Schirmleiter über Erdkabel 
  
  
 - Fremdes Starkstromkabel / fremdes Fernmeldekabel (+Text) 
  
+  +   +  + - Rohrleitung für flüssige oder gasförmige Stoffe (Gas, Wasser, Erdöl, Fernheizung) 
  
 Erder aus Kupferseil / verzinktem Stahldraht als Oberflächenerder 
  
 Oberflächenerder mit abschließendem Tiefenerder (Erdungsstab) 
  
                                    Korr Meßp Korrosionsschutzseinrichtung / Potentialmess- oder -abgleichpunkt in EVz-Säule 
  
                                    EMP Erdkabelmesspunkt 
  
 über Stichkabel angeschlossene Wannenmuffe mit ZWR in direkter Nähe an einer Muffe / BK-

Verstärkergehäuse 
  
 Muffe mit über Stichkabel angeschlossener Wannenmuffe mit ZWR in >2m Entfernung zu einer 

VS 
  
  
            M Mast, Beginn der Luftkabelverlegung  
  
  
 Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) Kupfer 

  # Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP) 

  

 Vorkriegstrasse: Die in diesem Trassenabschnitt verlegten Erdkabel oder Außenrohre wurden 
vor 1946 verlegt oder das Verlegedatum ist nicht bekannt. 

 

  

 

T 

 

VKT 
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Hinweise zum Lesen der Planauskünfte 
 
Telekommunikationslinien werden als Einstrichdarstellung im Lageplan dargestellt. Der tatsächliche Umfang 
der Anlage ist der Querschnittsdarstellung zu entnehmen. 
 
Lediglich die in den Plänen vermerkten Maße (nicht die zeichnerische Darstellung!) geben einen Anhalt für die 
Lage der dargestellten Telekommunikationslinien. Einmessungen an Kabelrohrverbänden beziehen sich auf 
die Mitte der Kabelschacht-Abdeckung. Alle Maße sind in Meter vermerkt. 
 
Kreuzungen und Näherungen von Starkstromkabeln und Rohrleitungen sind nur eingezeichnet worden, soweit 
sie bei Arbeiten an den Telekommunikationslinien vorgefunden wurden oder in anderer Weise nachträglich 
bekanntgeworden sind. 
 
Oberflächenmerkmale und deren Abkürzungen sind der DIN 18 702 „Zeichen für Vermessungsrisse, 
großmaßstäbige Karten und Pläne“ zu entnehmen. 
 
Sind an den Trassenabschnitten keine Angaben zu Verlegeart und Verlegetiefe bzw. Überdeckung hinterlegt, 
so gelten die Hinweise entsprechend Ziffer 2. 
Weichen die Angaben von Ziffer 2 ab, so haben die Trassenabschnitte eine Kennzeichnung, die aus 1 bis 3 
Angaben besteht: 
▪ Verlegeart 
▪ Verlegetiefe oder Überdeckung 
▪ Gefährdung durch Spannung bzw. Beeinflussung 
 

Beispiel:  VP 0.8  Beispiel:  TR4 Übd 0.3 
  
Kabel mit Verlegepflug eingepflügt 
Verlegetiefe 0,8m 
Gefährdung durch Betriebsspannung 

Rohr/SNRV mit Makrotrenching eingebracht 
mit einer Überdeckung von 0,3m 

 
Die Kennzeichnung der Verlegeart und der Verlegetiefe wird an den Trassen sukzessive von einer manuellen 
auf eine automatisierte Darstellung umgestellt. Daher sind in den Planauskünften zwei verschiedene 
Darstellungen anzutreffen: 
In der Spalte „Kurztext“ ist die neue automatisierte Darstellung und in der Spalte „alter Kurztext“ die bisherige. 
Siehe Seite 8. 
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Kennzeichnung der Verlegeart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurztext Verlegeart alter Kurztext 

MT Graben / erdverlegte Kabeltrasse mit Mindertiefe 
Trasse mit unbekannter Lage 

 

TR1 Rohr/SNRV mit Nanotrenching eingebracht  

TR2 Rohr/SNRV mit Microtrenching eingebracht  

TR3 Rohr/SNRV mit Minitrenching eingebracht  

TR4 Rohr/SNRV mit Makrotrenching eingebracht  

VP Kabel mit Verlegepflug eingepflügt  

VP Rohr mit Verlegepflug eingepflügt  

BV Rohr mit Bodenverdrängung eingebracht  

SCH Schießstrecke  

SB Rohr mit Spülbohrverfahren eingebracht  

BS Bohrstrecke  

BR An bzw. in einer Brücke geführtes Rohr BR 

TN Kabel in einem begehbaren Tunnel TN 

DÜ Rohr in einem Düker DÜ 

MVAK Kabel welches in einem Abwasserkanal mitverlegt ist MVAK 

MVFK Kabel welches in einem Frischwasserkanal mitverlegt ist MVFK 

PRIV Rohr vom Kunden verlegt PRIV 

MT1 

MT2 

MT3 

MT4 

BV 

SB 

VP 

VP 



0228 5504- 29.01.2024

I-0085-24-BBP

Gemeinde Schönwalde - BBP Nr. 3 "Solarpark an der Bahn"

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Nur per E-Mail:

Aktenzeichen Ansprechperson Datum,

45-60-00 /

Betreff:

Bezug: Ihr Schreiben vom

Herr

MIKAVI Planung GmbH
Mühlenstraße 28
17349 Schönbeck

Sauer

4569

Telefon E-Mail

baiudbwtoeb@bundeswehr.org

hier:

- Ihr Zeichen: Mail vom 02.01.202402.01.2024

Anforderung einer Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange

toeb@mikavi-planung.de

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungs-
belange nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Im Auftrag
Mit freundlichen Grüßen   

Sauer

BUNDESAMT FÜR
INFRASTRUKTUR, 
UMWELTSCHUTZ UND
DIENSTLEISTUNGEN DER 
BUNDESWEHR                          
                                                    
                                                    
                
                                           
Fontainengraben 200
53123 Bonn 
Postfach 29 63
53019 Bonn

Tel. 	+ 49 (0) 228 5504-0
Fax	 + 49 (0) 228 550489-5763

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. INFRASTRUKTUR

WWW.BUNDESWEHR.DE

REFERAT INFRA I 3

Allgemeine Information:
Im Zuge der Digitalisierung bitte ich Sie, Ihre Unterlagen in digitaler Form (E-Mail /Internetlink) 
bereitzustellen. Diese Vorgehensweise führt zu einer effizienten Arbeitsweise und schont die 
Umwelt. Sollte dies nicht möglich sein, bitte ich um Übersendung als Datenträger (CD, DVD, 
USB-Stick). Postalisch übermittelte Antragsunterlagen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 
zurückgesandt.
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Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark an der Bahn“ der Gemeinde Schönwalde - 

Anforderung einer Stellungnahme gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Frau Köhn, 

 

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 

  

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-

nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 

und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.  

  

Bezüglich des ggf. extern noch festzusetzenden Kompensationsausgleiches 

bitten wir um weitere Beteiligung. 

  

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung äußern wir uns als Leitungs-

betreiber nicht. 

  

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 

Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

  

Freundliche Grüße 

  

50Hertz Transmission GmbH 

  

    

  

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  

  
 

 
 

50Hertz Transmission GmbH 
 

 

OGZ 

Netzbetrieb Zentrale 

 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

 

Datum 

10.01.2024 

 

Unser Zeichen 

2024-000122-01-OGZ 

 

Ansprechpartner/in 

Frau Froeb 

Herr Zenner 

 

Telef on-Durchwahl 

030/5150-6710 

 

Fax-Durchwahl 

 

 

E-Mail 

leitungsauskunf t@50hertz.com 

 

Ihre Zeichen 

hlz/köh_30165 

 

Ihre Nachricht v om 

02.01.2024 

 

Vorsitzende des Auf sichtsrates 

Catherine Vandenborre 

 

Geschäf tsf ührer 

Stef an Kapf erer, Vorsitz 

Dr. Dirk Biermann 

Sy lv ia Borcherding 

Dr. Frank Golletz 

Marco Nix 

 

 

Sitz der Gesellschaf t 

Berlin 

 

Handelsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 

 

Bankv erbindung 

BNP Paribas, NL FFM 

BLZ 512 106 00 

Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 

DE75 5121 0600 9223 7410 19 

BIC: BNPADEFF 

 

USt.-Id.-Nr. DE813473551 

 
 

50Hertz T ra n s mi ssio n Gm b H –  He id es tra ße 2  –  1 0 5 57  B erli n 

 
MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28  

17349 Schönbeck 
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Lisa Köhn

Von: Bandelin, Kerstin <Kerstin.Bandelin@wsv.bund.de>
Gesendet: Freitag, 5. Januar 2024 10:50
An: TöB
Cc: Lisa Köhn; Schulze, Jan; David, Christine; Jonscher, Ronny
Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark an der Bahn" der Gemeinde 

Schönwalde
Anlagen: Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark an der Bahn" der Gemeinde Schönwalde

WSA Ostsee 
AZ: 3805S-213.02/303/PeKH/32 
 
 
An 
MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
 
Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark an der Bahn" (Planteil 1-3) der Gemeinde Schönwalde  
(Vorentwurf Stand November 2023) 
 
hier: Anforderung einer Stellungnahme gemäß § 4 Absatz 1 BauGB,  
        Mitteilung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung   
 

- Ihre E-Mail vom 02.01.2024 einschließlich Anlage 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Eingang Ihrer E-Mail vom 02.01.2924 wird bestätigt. 
 
Zu dem Vorentwurf des o.g.Bebauungsplanes gibt es von Seiten des WSA Ostsee aus strom-und 
schifffahrtspolizeilicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Die Belange der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes werden durch das Vorhaben im oben 
genannten Gebiet nicht berührt. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
Kerstin Bandelin 
 
 
 
Fachbereich Schifffahrt 
Fachgebiet Wasserstraßenüberwachung 
 
Telefon   +49 (0)3831 249-312 
Telefax   +49 (0)3831 249-309 
 
Email      kerstin.bandelin@wsv.bund.de 
 
Anschrift                  Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee     
                                Moltkeplatz 17                               Wamper Weg 5 
                                23566 Lübeck                                18439 Stralsund 
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E-Mail :   wsa-ostsee@wsv.bund.de  
 
Web:       https://www.wsv.de/wsa-ostsee/  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung und Korrespondenz 
entsprechend der Datenschutzerklärung der GDWS verarbeitet. Diese können Sie über folgenden Link auf dem 
Internetauftritt der GDWS abrufen: https://www.gdws.wsv.bund.de/Datenschutz 
Sollte Ihnen ein Abruf der Datenschutzerklärung nicht möglich sein,kann diese Ihnen auf Wunsch auch in 
Textform übermittelt werden. 
 
  SAVE PAPER - Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Email ausdrucken! 
 
 
 
 

Von: Lisa Köhn <koehn@mikavi-planung.de>  
Gesendet: Dienstag, 2. Januar 2024 10:20 
Cc: Kevin Holz <holz@mikavi-planung.de> 
Betreff: Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark an der Bahn" der Gemeinde Schönwalde 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im AuŌrag der Gemeinde Schönwalde beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher 
Belange am o.g. Vorhaben. 
 
BiƩe senden Sie Ihre Stellungnahme per Post oder per Mail an folgende Mailadresse: 
 
toeb@mikavi-planung.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
  
Lisa Köhn 
  

 

MIKAVI Planung GmbH
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
koehn@mikavi-planung.de
www.mikavi-planung.de
Tel. +49 3968 2111790
  

  Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 

 
 









Stadt Pasewalk
Der Bürgermeister
Zugleich Verwaltungsbehörde für das Amt Uecker-Randow-Tal mit den Gemeinden Brietzig, Fahrenwalde,
Jatznick, Koblentz, Krugsdorf, Nieden, Papendorf, Polzow, Groß Luckow, Rollwitz, Schönwalde, Viereck, Zerrenthin

Stadt Pasewalk, Haußmannstraße 85, 17309 Pasewalk

MIKAVI Planung GmbH
Mühlenstraße 28
17349 Schönbeck

lhre Nachricht vom

Bearbeiterin:
Dienststelle:
Zimmer-Nr.:
Durchwahl:
Fax:

E-Mail:

Frau Forejt
FB Bau

2117

039731251-166
03973/251 -1 99
sandra.forejt@pasewalk. de

lhr Zeichen Mein Zeichen Datum

17.O1.2024Fo

B-Plan Nr. 3 ,,Solarpark an der Bahn" der Gemeinde Schönwalde
hier: Beteiligung der Gemeinden nach $ 2 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Einsicht in den Vorentwurf des B-Planes Nr. 3 ,,Solarpark an der Bahn" der Gemeinde
Schönwalde sehen die Gemeinden Jatznick, Papendorf und Brietzig keine Gründe, die dem
Planvorhaben entgegenstehen.

Mit freundlichem Gruß

im Auftrag

O4.
tu?l
Forejt
Gemeindeentwicklung

Kontakt
Telefon: 03973-251-0 (Zentrale)
lnternet: www.pasewalk.de

Postanschrift
Stadt Pasewalk
Posltach 12 44
17302 Pasewalk

Bankverbindung Stadt Pasewalk
Sparkasse Uecker-Randow
BIC: NOLADE2'IPSW
IBAN: DE37 1 505 0400 31 1 0 0049 24

VR-Bank Uckermark-Randow eG
BIC: GENODEFIPZl
IBAN: DE52 1509 1704 0102 1637 70

Sparkasse Uecker-Randow
BIC: NOLADE2lPSW
IBAN: DE67 1505 0400 31100057 42

Deutsche Kreditbank AG
BIC: BYLADEI\41001
IBAN: DE19 1203 0000 0000 3012 67

Offnungszeiten:
Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 15.30 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
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Lisa Köhn

Von: Czech, René <Rene.Czech@gascade.de> im Auftrag von Leitungsauskunft 
GASCADE <leitungsauskunft@gascade.de>

Gesendet: Mittwoch, 3. Januar 2024 07:17
An: TöB
Betreff: Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark an der Bahn" der Gemeinde Schönwalde
Anlagen: Bebauungsplan Nr_ 3 _Solarpark an der Bahn_ der Gemeinde 

Schönwalde.msg

   
Aktenzeichen: 20240103-070646  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben.  

Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH sowie NEL 
Gastransport GmbH.  

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass 
unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber mit 
ein.  

Für Kompensationsmaßnahmen muss sichergestellt sein, dass diese unsere Anlagen nicht beeinträchtigen und nicht 
im Schutzstreifen unserer Anlagen stattfinden werden. Sollten externe Flächen zur Deckung des 
Kompensationsbedarfs erforderlich sein, sind uns diese ebenfalls mit entsprechenden Planunterlagen zur 
Stellungnahme vorzulegen. Eine Auflistung der Flurstücke in der Begründung oder im Umweltbericht ist nicht 
ausreichend.  
   
Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.  
   

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Anfragen zu Leitungsauskünften, Schachtgenehmigungen, TÖB-
Beteiligungen etc. an die oben genannten Anlagenbetreiber über das kostenfreie BIL-Onlineportal unter  

https://portal.bil-leitungsauskunft.de  

einzuholen sind.  
   
Bitte richten Sie daher Ihre zukünftigen Anfragen an uns, direkt an das o.g. BIL-Portal.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

BIL – Der Auskunftsdienst einer starken Kooperationsgemeinschaft  
Das BIL-Online-Portal ist eine Initiative und ein Zusammenschluss einer Vielzahl von Leitungsbetreibern. Gemeinsam 
mit seinen Kooperationspartnern stellt das BIL-Online-Portal eine umfassende, spartenübergreifende sowie 
bundesweite Online-Leitungsauskunft bereit. Die Nutzung des BIL-Online-Portals ermöglicht Ihnen, Ihre Bau-
/Planungsanfrage direkt online einfach und schnell zu formulieren. Bei Zuständigkeit erfolgt die Stellungnahme durch 
die jeweiligen Leitungsbetreiber und die rechtssichere Archivierung des gesamten Anfragevorganges vollständig 
digital und übersichtlich innerhalb des BIL-Online-Portals.  

Weitere Informationen über BIL können Sie der Seite http://bil-leitungsauskunft.de entnehmen.  

Welche personenbezogenen Daten unsererseits nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet werden, können Sie unserer 
Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnehmen. Diese finden Sie im Internet unter 
https://www.gascade.de/datenschutz.  
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Mit freundlichen Grüßen  
   
GASCADE Gastransport GmbH  
   
Team Leitungsauskunft  
   
E-Mail: leitungsauskunft@gascade.de  
GASCADE Gastransport GmbH / Kölnische Straße 108-112 / 34119 Kassel, Germany  
   
www.gascade.de  

 

   

 
GASCADE Gastransport GmbH 
Sitz der Gesellschaft: Kassel, Deutschland 
Handelsregister: Amtsgericht Kassel, HRB 13752 
Geschäftsführer: Dr. Christoph-Sweder von dem Bussche-Hünnefeld, Ulrich Benterbusch 
Aufsichtsratsvorsitzender: Mario Mehren 
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Lisa Köhn

Von: noreply.bauleitplanung@BNetzA.DE
Gesendet: Mittwoch, 21. Februar 2024 06:49
An: Lisa Köhn
Betreff: [sign] 53107: Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlage/n >200qm in 

Schönwalde; Az.: 02.01.2024_hlz/köh_30165, Bebauungsplan Nr. 3 
"Solarpark an der Bahn"

BNetzA Vorgangsnummer:     53107  
Ihr Zeichen:     Az.: 02.01.2024_hlz/köh_30165, Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark an der Bahn"  
Ihre Nachricht vom:     02.01.2024  
Prüfgebiet Ort:     Schönwalde, LK Vorpommern-Greifswald  
Prüfgebiet Koordinaten (WGS84 Grad/Min./Sek.):  
NW: 13° E 54' 33,02''   53° N 32' 12,28'' 
SO: 13° E 56' 16,01''   53° N 31' 46,86'' 
 
 
Überprüfung der Betroffenheit funktechnischer Einrichtungen in Ihrem Plangebiet; Marktstammdatenregister 
(MaStR) ==================================================================== 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Angaben möchte ich im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens 
auf Folgendes hinweisen: 
 
Beeinflussungen von Richƞunkstrecken, Radaren und Funkmessstellen der Bundesnetzagentur durch neue Bauwerke 
mit Bauhöhen unter 20 m sind nicht sehr wahrscheinlich. Die o. g. Planung sieht keine Bauhöhen von über 20 m vor. 
Entsprechende Untersuchungen zu Planverfahren mit geringer Bauhöhe sind daher nicht erforderlich. Da die Belange 
des Richƞunks u. a. durch die Planung nicht berührt werden, erfolgt meinerseits keine weitere Bewertung. 
 
Photovoltaikanlagen können den Empfang nahgelegener Funkmessstellen der Bundesnetzagentur beeinträchƟgen. 
Für Bauplanungen von Photovoltaikanlagen ab einer Fläche von ca. 200 m², die sich in NachbarschaŌ zu 
Funkmessstellen der Bundesnetzagentur befinden, wird daher eine frühzeiƟge Beteiligung der Bundesnetzagentur 
als Träger öffentlicher Belange empfohlen.  
 
Die Prüfung ergab für Ihr Plangebiet folgendes Ergebnis:  
 
FUNKMESSSTELLEN DER BNETZA:  
============================== 
Es sind keine Funkmessstandorte der BNetzA betroffen.  
 
 
Hinweise zum Marktstammdatenregister (MaStR) 
========================================= 
Der Gesetzgeber hat 2014 damit begonnen ein neues Register einzuführen und die Bundesnetzagentur mit seiner 
Einrichtung und seinem Betrieb beauŌragt: Das Marktstammdatenregister (MaStR). Die Bundesnetzagentur stellt 
das MaStR als behördliches Register für den Strom- und Gasmarkt auf der Basis von § 111e und § 111f EnWG sowie 
der Verordnung über die Registrierung energiewirtschaŌlicher Daten (MaStRV) zur Verfügung. 
 
Die Registrierung im hƩp://www.marktstammdatenregister.de/ ist für alle Solaranlagen verpflichtend, die 
unmiƩelbar oder miƩelbar an ein Strom- bzw. Gasnetz angeschlossen sind oder werden sollen. Die Pflicht besteht 
unabhängig davon, ob die Anlagen eine Förderung nach dem EEG erhalten und unabhängig vom 
Inbetriebnahmedatum. 
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Eine Registrierung von Einheiten in der Entwurfs- oder Errichtungsphase, deren Inbetriebnahme geplant ist 
(Projekte), ist nach der MaStRV verpflichtend, wenn diese eine Zulassung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
benöƟgen. 
 
Wenn eine Förderung für eine Solaranlage in Anspruch genommen wird, kann diese nur dann ohne Abzüge 
ausbezahlt werden, wenn die gesetzlichen Registrierungspflichten und -fristen eingehalten wurden. Wenn die Frist 
überschriƩen ist, wird die Zahlung vom Netzbetreiber zurückgehalten. Außerdem erlischt bei einer 
Fristüberschreitung der Förderanspruch möglicherweise teilweise oder vollständig und wird auch nicht nachgezahlt. 
 
Grundsätzlich handeln Sie ordnungswidrig, wenn Sie eine Registrierung im Marktstammdatenregister nicht 
rechtzeiƟg vornehmen. 
 
 
Hinweise zum Beteiligungsverfahren der Bundesnetzagentur 
================================================== 
Beachten Sie biƩe für Ihr geplantes Vorhaben auch die Hinweise auf unserer Internetseite  
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung. 
 
Nutzen Sie biƩe immer für die Beteiligung der Bundesnetzagentur das auf der Internetseite verfügbare 'Formular 
Bauleitplanung', welches Sie unter folgendem Link direkt herunterladen können. 
www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/TelekommunikaƟon/Unternehmen_InsƟtuƟo
nen/Frequenzen/Firmennetze/FormularRichƞunk.pdf 
 
Senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular zusammen mit den zugehörigen Planungsunterlagen immer an die 
folgende E-Mail-Adresse. 
226.Posƞach@BNetzA.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im AuŌrag 
 
Team Bauleitplanung 
____________________________________________________________ 
226 
Richƞunk; Ortungs-, NavigaƟons-, Flugfunk, Campusnetze 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
TelekommunikaƟon, Post und Eisenbahnen 
 
Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin 
Telefon: 030 22480-509 
E-Mail: 226.Posƞach@BNetzA.de 
www.bundesnetzagentur.de 
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung 
 
Datenschutzhinweis: www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz 
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Lisa Köhn

Von: Jonas Freiberg <jonas.freiberg@primagas.de>
Gesendet: Donnerstag, 4. Januar 2024 09:21
An: Lisa Köhn
Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark an der Bahn" der Gemeinde 

Schönwalde

Sehr geehrte Frau Koehn,  
 
wir teilen Ihnen zum Betreff mit, dass in den geplanten Abschnitten keine Belange der Primagas Energie GmbH 
betroffen sind. 
Primagas Energie GmbH betreibt dort keine Gasleitungen im Sinne einer öffentlichen Versorgung. 
Diese Auskunft schließt jedoch nicht aus, dass dort von anderen GVU Gasleitungen im Sinne einer öffentlichen 
Versorgung betrieben werden. Ggfls. ist von diesen Auskunft einzuholen. 
 
Sollten sich auf den in Rede stehenden Grundstücken Flüssiggasversorgungsanlagen befinden, ist von dem 
jeweiligen Grundstückseigentümer eine Auskunft einzuholen. 
 
Grüße aus Hamburg 
i. A. Jonas Freiberg 
Ingenieur für Technik & Sicherheit 
Service Engineer 

 

 

 
Mobile: +49 172 2438741 
jonas.freiberg@primagas.de 

 
PRIMAGAS Energie GmbH 
Luisenstr. 113 
47799 Krefeld 
http://www.primagas.de 

 

 

 

Geschäftsführer: Stephan Klosterkamp (Sprecher), Christof Rosenberger  

 

 

Handelsregister Krefeld B18309  

 

 

 

 

 

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken.
 

 

 

Entdecken Sie unseren preisgekrönten Imagefilm
 

 

 
 
 

Von: Lisa Köhn <koehn@mikavi-planung.de>  
Gesendet: Dienstag, 2. Januar 2024 10:20 
Cc: Kevin Holz <holz@mikavi-planung.de> 
Betreff: Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark an der Bahn" der Gemeinde Schönwalde 
 

Externer Absender: Vorsicht beim Öffnen von Links und Anhängen 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im AuŌrag der Gemeinde Schönwalde beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher Belange am 
o.g. Vorhaben. 
 
BiƩe senden Sie Ihre Stellungnahme per Post oder per Mail an folgende Mailadresse: 
 
toeb@mikavi-planung.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
  
Lisa Köhn 
  

 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
koehn@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +49 3968 2111790 
  

 

  Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 
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MIKAVI Planung GmbH 
Frau Lisa Köhn 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck

Datum 08.01.2024

Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark an der Bahn“ der Gemeinde Schönwalde - Vorentwurf

Ihre Anfrage/n vom: an: Ihr Zeichen:
E-Mail 02.01.2024 GDMCOM hlz/köh_30165

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen  Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!
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Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.533082, 13.923455

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark an der Bahn“ der Gemeinde Schönwalde - 
Vorentwurf

PE-Nr.: 00130/24
Reg.-Nr.: 00130/24

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben 
genannten Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die 
dargestellten Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –
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Reg.-Nr.:

Bearbeiter:

Maßstab:

gedruckt am:

Diese Karte ist nicht zur Maßentnahme geeignet.

00130/24

Hiller, Ute 08.01.2024

onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

1 : 10000

Die Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet!

PE-Nr.: 00130/24

Karte

Eventuell vorhandene Anlagen von Anlagenbetreibern werden nicht dargestellt!
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Außenstelle Hamburg/Schwerin 

   
Eisenbahn-Bundesamt, Schanzenstraße 80, 20357 Hamburg 

 
MIKAVI Planung GmbH 
Frau Lisa Köhn 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 

Bearbeitung: Matthias Schwarz 

Telefon: +49 (40) 23908-184 

Telefax: +49 (40) 23908-5399 

E-Mail: SchwarzM@eba.bund.de 

sb1-hmb-swn@eba.bund.de 

Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de 

Datum: 03.01.2024 

Geschäftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben) EVH-Nummer: 256039 

57184-571pt/019-2024#002   

 

Betreff: 57184 (6327 Schönwalde) Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark an der Bahn"  

Bezug: Ihr Schreiben vom 02.01.2024, Az. hlz/köh_30165 

Anlagen: 0  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ihr Schreiben ist am 02.01.2024 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier unter 

dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger 

öffentlicher Belange. 

 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen 

und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 

als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben 

die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 

berühren. Das im Betreff bezeichnete Sondergebiet Photovoltaik erstreckt sich entlang der 

Eisenbahnstrecke Nr. 6327 (Grambow – Strasburg). Infrastrukturbetreiberin für diese Strecke ist 

die DB InfraGO AG, eine Eisenbahn des Bundes. Belange des Eisenbahn-Bundesamtes sind 

insoweit berührt. 

 

Gegen den B-Plan bestehen seitens des Eisenbahn-Bundesamtes aus planrechtlicher Sicht keine 

Bedenken. 
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Grundsätzliche Forderung: 

Für das der Bauleitung zugrundeliegende Vorhaben gilt: 

• dass die baulichen Anlagen nicht die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben 

und Gesundheit gefährden dürfen 

• die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs zu wahren ist. 

 

Hinweise 

Dieser Grundsatz gilt sowohl für den Betrieb, als auch für die Phase der Errichtung von Anlagen. 

Generell sind, wie vorliegend dargestellt, die Abstandsflächen gem. LBauO einzuhalten. Das 

bedeutet allerdings nicht, dass die aufgrund der konkreten technischen Gestalt einer 

Eisenbahnstrecke sowie der für den Bahnbetrieb zu fordernde Sicherheit nicht ein anderer 

Abstand vorzusehen ist. Der Abstand zu den Anlagen der Eisenbahnstrecke bedarf darum 

grundsätzlich der Abstimmung mit dem anlageverantwortlichen Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 

Das Eisenbahn-Bundesamt fordert generell, dass von der geplanten Anlage (den Modulen) keine 

Blendwirkungen auf den Eisenbahnverkehr und den am Eisenbahnverkehr beteiligten Personen, 

wie z.B. Triebfahrzeugführer, ausgehen. Rein vorsorglich wird diese Forderung hinweisend 

gelistet. 

Die von der benachbarten Bahnanlage auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen (auch 

Erschütterungen) und Emissionen sind zu berücksichtigen. Ansprüche gegen den 

Infrastrukturbetreiber wegen der vom Betrieb ausgehenden Wirkungen bestehen nicht. Der Plan 

hat sich damit auseinander zu setzen. 

Planrechtsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz, die zu beachten oder zu 

berücksichtigen wären, sind beim EBA nicht anhängig. 

Ich bitte darum, die DB AG (koordinierende Stelle: DB Immobilien, Region Ost, Caroline-Michaelis-

Str. 5-11, 10115 Berlin) zu beteiligen: DB.DBImm.Baurecht-Ost@deutschebahn.com. 

 

Diese Stellungnahme wird elektronisch übermittelt und trägt deshalb keine Unterschrift.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Schwarz
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